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§ 13f Tir KAG
 Tir KAG - Krankenanstaltengesetz - Tir KAG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.11.2021

Die Träger bettenführender Krankenanstalten sowie sonstiger nach dem Anstaltszweck und dem Leistungsangebot in

Betracht kommender Krankenanstalten haben zur Gewährleistung des Patientenrechtes nach § 9a Z 6 eine

ausreichende klinischpsychologische und gesundheitspsychologische Betreuung und eine ausreichende Versorgung

auf dem Gebiet der Psychotherapie sicherzustellen.
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